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Gesetzentwurf

Gesetz zur Einfihrung Unterstltzter Beschaftigung

A. Problem und Ziel

Fir behinderte Menschen mit einem besonderen Unterstiitzungsbedarf fehlt bisher eine
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, mit der ihre Leistungsfahigkeit bei individuell an-
gepassten Bedingungen so entwickelt wird, dass eine Eingliederung in sozialversiche-
rungspflichtige Beschéaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt moglich wird.

B. Lésung

Erfolgreiche Projekte in Deutschland zeigen, dass dieses Ziel mit Unterstitzter Beschéafti-
gung erreicht werden kann. Daher soll ein Fordertatbestand geschaffen werden, der bun-
desweit die Anwendung Unterstutzter Beschéaftigung erméglicht.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte

Fur die Rehabilitationstrager ist durch die Unterstlitzte Beschéaftigung nicht mit Mehrauf-
wendungen zu rechnen, da sich die Zahl der betroffenen behinderten Menschen durch die
neue Malnahme nicht andert. Im Wesentlichen wird es insbesondere bei der Bundes-
agentur fur Arbeit zu kostenneutralen Verschiebungen zwischen einzelnen Mal3Bhahmen
kommen, wobei eine Tendenz zu Minderausgaben besteht, wenn die neue (ambulante)
MaRnahme anstelle einer stationaren Maflinahme bewilligt wird.

Bei dieser neuen Malinahme muss sich erst Uber einen mehrjahrigen Zeitraum eine Tra-
gerlandschaft entwickeln, die dann auch eine grof3ere Anzahl von Personen unterstiitzen
kann. Im ersten Jahr wird zudem noch die gemeinsame Empfehlung zu den Qualitatsan-
forderungen erarbeitet. Insgesamt muss mit einer Aufbauzeit von rund funf Jahren ge-
rechnet werden.

Der Vollzugsaufwand wird sich nicht andern, so dass es insoweit nicht zu zusatzlichen
Kosten kommen wird.

Bei den Landern wird es auf Seiten der Integrationsamter zu nicht quantifizierbaren Mehr-
aufwendungen kommen, sofern der behinderte Mensch nach Abschluss eines Arbeitsver-
trages noch weitere Berufsbegleitung bendtigt. Dem stehen jedoch auch Einsparungen in
den Landern bei den Tragern der Eingliederungshilfe (Lander oder Kommunen) gegen-
Uber. Denn die Unterstitzte Beschéaftigung tragt dem gemeinsamen Anliegen Rechnung,
eine Beschaftigung in Werkstétten fur behinderte Menschen ausschliellich jenen Perso-
nen vorzubehalten, die aus behinderungsbedingten Grinden nur dort am Arbeitsleben
teilhaben kdénnen. Unterstlitzte Beschéftigung kann insoweit einen Beitrag zur Reduzie-
rung der Aufwendungen der Trager der Sozialhilfe flr Leistungen an wesentlich behinder-
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te Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe leisten. Im Ergebnis stehen den Kosten
fur die Berufsbegleitung also Einsparungen der Eingliederungshilfe gegentiber.

E. Sonstige Kosten

Kosten flr Wirtschaft, soziale Sicherungssysteme sowie Auswirkungen auf das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Burokratiekosten

Burokratiekosten sind durch die Unterstiitzte Beschaftigung nicht zu erwarten. Mit der
Anderung der Aufwendungs-Erstattungsverordnung wird eine Informationspflicht fur Un-
ternehmen (Integrationsprojekte) eingefuhrt, die zu geringen Burokratiekosten fihren wird.
Darlber hinaus wird eine jahrliche Informationspflicht fur die Verwaltung (Bundesagentur
fur Arbeit) abgeschafft.



Entwurf fur ein

Gesetz zur Einfuhrung Unterstitzter Beschaftigung

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsférderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Marz 1997, BGBI. | S. 594, 595), zuletzt gedndert durch..., wird wie folgt geandert:

1. Inder Inhaltsiibersicht wird die Angabe zu 8§ 106 wie folgt gefasst:

»3 106 Bedarf bei berufsvorbereitenden Bildungsmal3nahmen, Unterstitzter Beschaf-
tigung und bei Grundausbildung".

2. §104 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 wird das Wort ,und” durch ein Komma ersetzt.
b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstitzten
Beschaftigung nach § 38a des Neunten Buches und*.

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.
3. 8106 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift werden nach dem Wort ,BildungsmaRnahmen* ein Komma und
die Worter ,Unterstltzter Beschéftigung” eingeflgt.

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort ,BildungsmalRhahmen® ein Komma und die
Worter ,Unterstitzter Beschaftigung” eingefugt.

4. In 8160 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort ,Grundausbildung“ ein Komma und die

Worter ,der individuellen beruflichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstiitzten Be-
schaftigung nach § 38a des Neunten Buches” eingefigt.

Artikel 2

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), zuletzt
geandert durch..., wird wie folgt geandert:
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In 81 Satz1 Nr. 3 werden nach dem Wort ,sollen* ein Semikolon und die Worter
xdies gilt auch fur Personen wahrend der individuellen betrieblichen Qualifizierung im
Rahmen der Unterstitzten Beschéaftigung nach § 38a des Neunten Buches” einge-
fugt.
In 8 3 Satz 5 wird nach der Angabe "Nr. 2" die Angabe "oder 3" eingeflugt.
In 8 162 Nr. 3 werden nach dem Wort ,sollen” die Worter ,oder im Rahmen einer Un-
terstutzten Beschéftigung nach § 38a des Neunten Buches individuell betrieblich qua-
lifiziert werden” eingeflgt.
In 8 168 Abs. 1 wird nach Nummer 3a folgende Nummer eingefigt:*
»3b. bei behinderten Menschen wahrend der individuellen betrieblichen Qualifizierung

im Rahmen der Unterstutzten Beschéaftigung nach § 38a des Neunten Buches von
dem zustandigen Rehabilitationstrager,”.

Artikel 3

Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

In 8§ 35 Abs. 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversiche-

rung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch...
geadndert worden ist, wird die Angabe ,38" durch die Angabe ,38a“ ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-

schen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBI. | S. 1046, 1047), zuletzt geén-
dert durch..., wird wie folgt gedndert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu 8§ 38 folgende Angabe eingefiigt:

»8 38 a Unterstltzte Beschéftigung”.

In 8 33 Abs. 3 wird nach Nummer 2 folgende Nummer eingefigt:

»2a. individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstitzter Beschéaftigung,*.

Nach § 38 wird folgender 8§ 38a eingefligt:

,8 38a
Unterstitzte Beschaftigung

(1) ziel der Unterstitzten Beschaftigung ist, behinderten Menschen mit besonderem

Unterstltzungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversicherungspflichtige
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Beschaftigung zu ermdglichen und zu erhalten. Unterstutzte Beschaftigung umfasst eine
individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf Berufsbegleitung.

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten behinderte
Menschen insbesondere, um sie fir geeignete betriebliche Tatigkeiten zu erproben, auf
ein sozialversicherungspflichtiges Beschaftigungsverhaltnis vorzubereiten und bei der
Einarbeitung und Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstiitzen. Die
Leistungen umfassen auch die Vermittlung von berufsiibergreifenden Lerninhalten und
Schlisselqualifikationen sowie die Weiterentwicklung der Personlichkeit der behinderten
Menschen. Die Leistungen werden vom zustéandigen Rehabilitationstrager fir bis zu zwei
Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind. Sie
kodnnen bis zu einer Dauer von weiteren zwolf Monaten verlangert werden, wenn die indi-
viduelle betriebliche Qualifizierung aus Griinden, die der behinderte Mensch nicht zu ver-
treten hat, neu begonnen oder fortgesetzt werden muss und hinreichend gewéahrleistet ist,
dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schéftigung fahrt.

(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Menschen insbesondere,
um nach Begrindung eines sozialversicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnisses
die zu dessen Stabilisierung erforderliche Unterstlitzung und Krisenintervention zu ge-
wahrleisten. Die Leistungen werden vom zustandigen Leistungstrager erbracht, solange
und soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Sicherung des Beschétti-
gungsverhaltnisses erforderlich sind.

(4) Stellt der Rehabilitationstrager wéhrend der individuellen betrieblichen Qualifizie-
rung fest, dass voraussichtlich eine anschlieRende Berufsbegleitung erforderlich ist, fur
die ein anderer Leistungstrager zustandig ist, beteiligt er diesen friihzeitig.

(5) Mit der Durchfiihrung Unterstitzter Beschaftigung kénnen nur Trager beauftragt
werden, die Uber die erforderliche Leistungsfahigkeit verfiigen, um ihre Aufgaben entspre-
chend den individuellen Bedirfnissen der behinderten Menschen erfillen zu kénnen. Ins-
besondere missen sie

1. ({ber Fachkrafte verfigen, die eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychoso-
ziale oder arbeitsp&dagogische Zusatzqualifikation und ausreichend Berufserfah-
rung besitzen,

2. in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle betriebliche Qualifizie-
rungsplatze zur Verfigung zu stellen und ihre berufliche Eingliederung zu unter-
stutzen,

3. Uber die erforderliche rAumliche und sachliche Ausstattung verfiigen und

4. ein System des Qualitatsmanagements im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 anwen-
den.

(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 genannten Qualitats-
anforderungen vereinbaren die Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 sowie die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsdmter und Hauptfursorgestellen im Rahmen
der Bundesarbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation eine gemeinsame Empfehlung. Die ge-
meinsame Empfehlung kann auch Ausfihrungen zur Zusammenarbeit enthalten. § 13
Abs. 6 und 7 und 8§ 16 gelten entsprechend.”

4. Dem § 40 wird folgender Absatz angeflgt:
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»(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen einer Unter-
stutzten Beschaftigung nach § 38a werden auf die Dauer des Berufsbildungsbereichs
voll angerechnet.”

5. In 8§45 Abs.5 werden die Worter ,Menschen und berufsvorbereitenden Bildungs-
malnahmen® durch die Wdrter ,Menschen, berufsvorbereitenden Bildungsmalnah-
men und Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unter-
stutzter Beschéaftigung® ersetzt.

6. 880 Abs. 9 wird aufgehoben.
7. Nach § 102 Abs. 3 wird folgender Absatz eingefugt:

»(32) Das Integrationsamt erbringt im Rahmen seiner Zustandigkeit Leistungen
der Berufsbegleitung bei Unterstiitzter Beschaftigung nach § 38a Abs. 3.*

8. In § 145 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 werden nach den Wortern ,Zweiten Buch oder* die Wor-
ter ,fir den Lebensunterhalt laufende” eingefugt.

9. In 8151 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wortern ,Wertmarken und“ die Worter ,der
Halfte" eingeflgt.

Artikel 5

Anderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

Nach 8§ 17 Abs. la der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 28.
Mérz 1988 (BGBI. | S. 484), die zuletzt durch... geandert worden ist, wird folgender Ab-
satz eingefugt:

»(1b) Das Integrationsamt erbringt im Rahmen seiner Zusténdigkeit Leistungen der Be-
rufsbegleitung bei Unterstltzter Beschéftigung nach 8 38a Abs. 3 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch.”

Artikel 6

Anderung der Werkstattenverordnung

In 8 2 Abs. 2 der Werkstattenverordnung vom 13. August 1980 (BGBI. | S. 1365), die
zuletzt durch... gedndert worden ist, werden nach dem Wort ,kommen*“ ein Komma und
die Worter ,insbesondere Leistungen der Unterstlitzten Beschéaftigung nach § 38a des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch* eingeflgt.
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Artikel 7

Anderung der Aufwendungserstattungs-Verordnung

Die Aufwendungserstattungs-Verordnung vom 11. Juli 1975 (BGBI. | S. 1896), zuletzt
geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Mai 1994 (BGBI. | S. 1203), wird wie
folgt geandert:

1. 81 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) In den Féllen des § 1 Satz1 Nr.2 Buchstabe a und des § 162 Nr. 2
und 2a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch werden den Tragern der Einrich-
tungen und der Integrationsprojekte die nach § 179 Abs.1 Satz1l und 3 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entstandenen Aufwendungen flr Beitrage
zur gesetzlichen Rentenversicherung von den Landern erstattet. Zustandig fur
die Erstattung ist jeweils das Land, in dem die Einrichtung oder das Integrations-
projekt liegt.”

In Absatz 2 werden nach dem Wort ,Einrichtungen” die Wérter ,oder der Integra-
tionsprojekte” eingefugt.

2. 8 3 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Einrichtungen” die Woérter ,oder der Integ-
rationsprojekte” eingefiigt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort ,Einrichtungen” die Worter ,,oder des Integ-
rationsprojekts” eingeflgt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»Wird eine Einrichtung anerkannt oder nimmt ein Integrationsprojekt sei-
ne Tatigkeit auf und liegt noch keine Abrechnung vor, so werden die Ab-
schlage wie folgt ermittelt: Der Trager der Einrichtung oder des Integrations-
projekts meldet der nach Landesrecht zustandigen Stelle die Zahl der im
Zeitpunkt der Anerkennung oder der Aufnahme der Tatigkeit beschaftigten
behinderten Menschen.”

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,8 162 Nr. 2" durch die Angabe ,8 162 Nr. 2 und
2a“ ersetzt.

3. 84 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Satz 1 werden nach dem Wort ,Einrichtungen” die Worter ,,oder der Integrati-
onsprojekte” eingefigt.

In Satz 2 wird jeweils das Wort ,Behinderten* durch die Warter ,behinderten Men-
schen® ersetzt.
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Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil
[. Ziel und Inhalt des Gesetzes

Die Bundesregierung hat in ihrem Bericht tGber die Wirkungen der Instrumente zur Siche-
rung von Beschaftigung und zur betrieblichen Pravention vom 2. Juli 2007 (Bundestags-
drucksache 16/6044) festgestellt,

.dass es fUr schwerbehinderte Menschen, deren Leistungsfahigkeit an der Grenze zur
Werkstattbedurftigkeit liegt und die einen besonderen Unterstitzungsbedarf haben, ledig-
lich in den Integrationsprojekten eine bundesweit einheitliche Férderstruktur mit einem
betrieblichen Ansatz gibt. In dem Bericht werden einzelne Modelle der so genannten un-
terstitzten Beschaftigung dargestellt, die deutlich zeigen, dass betriebliche MalRnahmen
zu hohen Eingliederungserfolgen fiihren, wenn die schwerbehinderten Menschen die da-
fur erforderliche individuelle und betrieblich orientierte Unterstiitzung bekommen. Das
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales prift daher, einen gesetzlichen Férderrahmen
fur unterstitzte Beschéaftigung zu schaffen.”

Auf dieser Basis hat das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales unter Mitwirkung der
Lander und der Verbande behinderter Menschen ein Konzept fiir die bundesweite Einfiih-
rung eines einheitlichen Férderrahmens fir Unterstitzte Beschaftigung entwickelt.

Es gibt gute Griinde fir Unterstiitzte Beschéaftigung. So gibt es an einzelnen Standorten in
Deutschland langjahrige positive Erfahrungen mit Unterstitzter Beschaftigung. Wegen der
Einzelheiten kann auf den Bericht der Bundesregierung Uber die Wirkungen der Instru-
mente zur Sicherung von Beschéaftigung und zur betrieblichen Pravention vom 2. Juli 2007
(Bundestagsdrucksache 16/6044) verwiesen werden.

Unterstltzte Beschaftigung ist Ausdruck einer modernen Behindertenpolitik: Behinderte
Menschen sollen nach Mdglichkeit und unter Beachtung ihres Wunsch- und Wahlrechts in
das Arbeitsleben und die Gesellschaft integriert werden.

Unterstitzte Beschaftigung erfillt eine Forderung des Koalitionsvertrages: Danach sollen
mehr Menschen die Moéglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt auf3erhalb von Werkstétten
fur behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erarbeiten.

Unterstltzte Beschaftigung ist ein neues Foérderinstrument, das Menschen mit einem be-
sonderen Unterstiitzungsbedarf eine effektive Perspektive fir eine Beschaftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt bietet. Das Instrument unterstitzt das gemeinsame Anliegen
von Bund und Landern, eine Beschaftigung in Werkstatten fir behinderte Menschen aus-
schlie3lich jenen Personen vorzubehalten, die aus behinderungsbedingten Grinden nur
dort am Arbeitsleben teilhaben kdnnen. Unterstitzte Beschaftigung kann insoweit einen
Beitrag zur Reduzierung der Aufwendungen der Trager der Sozialhilfe fir Leistungen an
wesentlich behinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe leisten.

Il. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12
Grundgesetz sowie aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 2 Grund-
gesetz. GemaR Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 Grundgesetz hat der Bund die Gesetzgebungszu-
standigkeit fir die Sozialversicherung. Dies betrifft vorliegend insbesondere die Regelun-
gen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung, die als neue Leistung der Rehabilitati-
onstrager ausgestaltet ist.
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Ferner hat der Bund gemald Artikel 74 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 2
Grundgesetz die Gesetzgebungszustandigkeit fur die offentliche Firsorge, wenn und so-
weit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhéltnisse im Bundesgebiet oder die Wah-
rung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesge-
setzliche Regelung erforderlich macht. Dies betrifft vorliegend die Berufsbegleitung, die in
der Regel von den Integrationsamtern nach Beendigung der individuellen betrieblichen
Qualifizierung und Aufnahme eines Beschéftigungsverhaltnisses bei weiter fortbestehen-
dem Unterstutzungsbedarf durchgefihrt wird. Wirde diese Regelung den Landern tber-
lassen, bestiinde die konkrete Gefahr, dass nach einer vom Rehabilitationstréager zwei
Jahre lang durchgefuhrten individuellen betrieblichen Qualifizierung eine Berufsbegleitung
mangels entsprechenden Landesrechts nicht durchgefihrt werden kann, obwohl sie zur
Stabilisierung des Arbeitsverhaltnisses erforderlich ist. Damit wére der Erfolg der bereits
durchgefuhrten Malinahme in Frage gestellt. Dies widersprache Artikel 3 Abs. 2 Satz 2
Grundgesetz, wonach Menschen wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligt werden
dirfen, sowie Artikel 27 der Konvention der Vereinten Nationen Uber die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die zurzeit ratifiziert wird. Es besteht daher ein gesamtstaatli-
ches Erfordernis hinsichtlich einer einheitlichen Ausgestaltung der gesamten MafRnahme
Unterstitzte Beschéftigung.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 - Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Nummer 2 (8 104)

Diese Anderung und die Anderungen unter Nummer 3 und 4 stellen sicher, dass Teilneh-
mende an einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstlitzter Be-
schaftigung Ausbildungsgeld erhalten, wenn sie nicht die Voraussetzungen fur das Uber-
gangsgeld (8 161 SGB Ill) erfillen. Sie werden damit behinderten Menschen in einer be-
ruflichen Ausbildung oder berufsvorbereitenden Bildungsmalnahme leistungsrechtlich
gleichgestellt.

Zu Nummer 3 (8 106) und Nummer 4 (8§ 160)
Siehe zu Nummer 2.
Zu Artikel 2 - Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der individuellen betrieblichen Qualifizierung sollen
vergleichbar mit Teilnehmenden an anderen Maflinahmen der Berufsvorbereitung sozial-
versichert sein. Fir den Bereich der Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung sind keine
Anderungen erforderlich, da sie von den bestehenden Regelungen erfasst werden. Dies
gilt fur die Kranken- und Pflegeversicherung gem. 85 Abs.1 Nr.6 SGBV bzw. § 20
Abs. 1 Nr. 6 SGB XI, da es sich bei der individuellen betrieblichen Qualifizierung um eine
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben handelt. Hinsichtlich der Unfallversicherung be-
steht wahrend der Zeit der individuellen betrieblichen Qualifizierung der Versicherungs-
schutz fiir Lernende im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII. Anderungen sind damit nur im
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich. Wenn wéahrend oder nach Ab-
schluss der individuellen betrieblichen Qualifizierung ein Arbeitsvertrag zustande kommt,
gelten die allgemeinen Vorschriften zur Sozialversicherung.

Zu Nummer 1 (8 1)
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Mit dieser Anderung wird die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
sichergestellt.

Zu Nummer 2 (8 3)

Es wird klargestellt, dass beim Zusammentreffen zweier Versicherungspflichttatbestande
diejenige Versicherungspflicht vorrangig ist, nach der die héheren Beitrage zu zahlen
sind. Aufgrund desselben Sachverhalts soll stets die Versicherungspflicht vorgehen, die
im Einzelfall den besten sozialen Schutz gewéhrt.

Zu Nummer 3 (8 162)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer individuellen betrieblichen Qualifizierung sind
wie Personen, die beispielsweise in einer Berufsvorbereitungsmaf3nahme fur eine Er-
werbstatigkeit befahigt werden sollen, zu 20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgrol3e
rentenversichert.

Zu Nummer 4 (8 168)

Es ist Aufgabe des zustandigen Rehabilitationstragers, die Beitrage an die gesetzliche
Rentenversicherung abzufihren.

Zu Artikel 3 - Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Mit dieser Anderung wird geregelt, dass die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung im
Rahmen der Unterstitzten Beschéftigung nicht nur die individuelle betriebliche Qualifizie-
rung, sondern auch die Berufsbegleitung erbringen.

Zu Artikel 4 - Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Nummer 2 (8 33)

Die Anderung erweitert die Leistungen der Rehabilitationstrager nach § 33 Abs. 3 um die
individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstitzter Beschéaftigung. Dies gilt
fur alle Trager, deren Leistungsgesetze auf § 33 verweisen (insbesondere Bundesagentur
fur Arbeit, § 102 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b i.V.m. §8 103 Satz 1 Nr. 3, 109 SGB IlI,
und Rentenversicherung, 8 16 SGB VI). Die Unfallversicherung (8 35 SGB VII) ist zudem
fur die Berufsbegleitung zustandig, was durch eine entsprechende Erganzung im Siebten
Buch geregelt wird. Damit ist gewahrleistet, dass die zustdndigen Rehabilitationstrager
Leistungen der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstitzter Be-
schaftigung erbringen kbnnen.

Zu Nummer 3 (8 38a)

Zu Absatz 1
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Unterstitzte Beschaftigung ist die individuelle betriebliche Qualifizierung und Berufsbe-
gleitung behinderter Menschen mit besonderem Unterstitzungsbedarf auf Arbeitsplatzen
in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Ziel ist der Abschluss eines Arbeitsvertra-
ges und damit die Integration des behinderten Menschen in ein sozialversicherungspflich-
tiges Beschaftigungsverhaltnis. Wesentlich bei der Unterstiitzten Beschaftigung ist der
Grundsatz ,Erst platzieren, dann qualifizieren“: Die Qualifikation erfolgt direkt am Arbeits-
platz.

Die Unterstiitzte Beschéftigung ist eine neue Mdglichkeit, insbesondere Schulabgangern
und Schulabgangerinnen aus Forderschulen eine Perspektive auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu geben. Dabei geht es insbesondere um Personen, fir die eine berufsvorbe-
reitende MalRnahme oder Berufsausbildung wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung
nicht in Betracht kommt, bei denen aber gleichwohl die Prognose besteht, dass eine Be-
schéaftigungsaufnahme mit Hilfe der Unterstitzten Beschaftigung gelingen kann. Das be-
deutet auch, dass Unterstiitzte Beschaftigung nachrangig ist gegeniber Berufsausbildun-
gen und berufsvorbereitenden Bildungsmalinahmen. Unterstitzte Beschéaftigung kann
aber auch flr solche Personen die richtige Alternative sein, bei denen sich im Laufe ihres
Erwerbslebens eine Behinderung einstellt und fur die heute mangels Alternativen oftmals
nur die Werkstatt fiir behinderte Menschen in Frage kommt. Ziel ist die Ubernahme in so-
Zialversicherungspflichtige Beschaftigung.

Wird wahrend der Qualifizierungsphase festgestellt, dass die Werkstatt fir behinderte
Menschen die adaquate Betreuungsform fir den behinderten Mensch ist, wird dieser Weg
verfolgt. Wird festgestellt, dass eine berufsvorbereitende BerufshildungsmalRnahme oder
eine Berufsausbildung mdglich ist, wird dieser Weg verfolgt. So stellen die Leistungstrager
sicher, dass Durchlassigkeit zwischen verschiedenen MaRnahmen besteht.

Im zeitlichen Ablauf kann Unterstiitzte Beschéaftigung grundsatzlich in zwei wesentliche
Abschnitte geteilt werden: die individuelle betriebliche Qualifizierung (Absatz 2) und die
Berufsbegleitung (Absatz 3). Leistungen der Unterstiitzten Beschéaftigung sind in jeder
Phase budgetfahig.

Zu Absatz 2

Es ist Aufgabe der mit der Durchfihrung der Unterstitzten Beschaftigung beauftragten
Tréager, bedarfsgerechte betriebliche Erprobungsplatze zu akquirieren und die Beschéfti-
gungsmoglichkeiten der behinderten Menschen zu erproben. Ist die geeignete Tatigkeit
gefunden, die auch eine Perspektive auf eine Ubernahme bietet, erfolgt die Einarbeitung
auf diesem Arbeitsplatz.

In dieser Phase spielt der Bildungsaspekt eine wesentliche Rolle. Unterstlitzte Beschéfti-
gung ist eine Form der umfassenden Qualifizierung, orientiert an den Bedarfen des be-
hinderten Menschen. Daher gehdren auch die Vermittlung von berufsiibergreifenden
Lerninhalten und Schliisselqualifikationen sowie die Weiterentwicklung der Persoénlichkeit
dazu.

Diese individuelle betriebliche Qualifizierungsphase dauert in Abhangigkeit zu den indivi-
duellen Voraussetzungen bis zu zwei Jahre. Eine Verlangerung um bis zu zwolf Monate
ist ausnahmsweise mdglich, wenn die Unterstlitzte Beschéftigung aus Grinden, die der
behinderte Mensch nicht zu vertreten hat, neu begonnen oder fortgesetzt werden muss
und hinreichend gewahrleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme einer
sozialversicherungspflichtigen Beschéftigung fihrt. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn ein
Betrieb wegen Insolvenz geschlossen wird und die Qualifizierung bei einem anderen Be-
trieb neu begonnen werden muss, wenn der Arbeitgeber begriindet eine Verlangerung fur
erforderlich hélt, oder wenn der zustandige Rehabilitationstrager eine Verlangerung flr
erforderlich halt, um den Eingliederungserfolg zu erreichen. Die individuelle betriebliche
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Qualifizierungsphase sollte zu einem sozialversicherungspflichtigen Beschéaftigungsver-
haltnis fihren, bei dem keine weitere Unterstlitzung mehr erforderlich ist.

Zustandige Leistungstrager der individuellen betrieblichen Qualifizierung sind die Rehabili-
tationstrager. Die Voraussetzungen fur die Leistung richten sich nach den jeweiligen Leis-
tungsgesetzen der Rehabilitationstrager.

Zu Absatz 3

Ist nach der Aufnahme eines regularen Beschaftigungsverhaltnisses Unterstitzung not-
wendig, wird diese in Form von Berufsbegleitung durch den zustandigen Leistungstrager
angeboten, um das noch neue Arbeitsverhaltnis zu stabilisieren und langfristig zu sichern.
In der Regel werden hierfir die Integrationsamter - im Rahmen ihrer Zustandigkeit - fir
schwerbehinderte und mit ihnen gleichgestellte behinderte (ab einem Grad der Behinde-
rung von 30) Menschen gemaR § 102 Abs. 3a zustandig sein. Uber die Anderung im Sieb-
ten Buch Sozialgesetzbuch ist auch die Zustandigkeit der Trager der Gesetzlichen Unfall-
versicherung eroffnet.

Es wird davon ausgegangen, dass jeder Beschaftigte, der der Berufsbegleitung bedarf
und fir den nicht ein Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung zustandig ist, von In-
tegrationsamtern unterstitzt werden kann. Dazu gehéren auch schwerbehinderte oder
gleichgestellte behinderte Menschen, die aus einer Werkstatt fir behinderte Menschen
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind und weiterhin der Unterstiitzung bedur-
fen.

Zu Absatz 4

Ist eine weitergehende Berufsbegleitung erforderlich, kommt es in der Regel zu einem
Wechsel des zustandigen Leistungstragers. Flr den behinderten Menschen ist daher ent-
scheidend, dass dieser Wechsel méglichst reibungslos verlauft, um den Eingliederungser-
folg nicht zu gefahrden. Im Idealfall fihrt der Wechsel des Leistungstragers nicht auch zu
einem Wechsel des Anbieters Unterstitzter Beschéaftigung, so dass Kontinuitat bei der
Unterstitzung gewahrleistet ist. Hierflr ist eine enge Zusammenarbeit der Rehabilitations-
trdger mit dem zustandigen Leistungstrager, in der Regel dem Integrationsamt, erforder-
lich. Daher ist der kiinftige Leistungstrager friihzeitig zu beteiligen.

Zu Absatz 5

Unterstltzte Beschaftigung kann von bereits existierenden Institutionen angeboten wer-
den, z.B. von Integrationsfachdiensten. Denkbar ist auch, dass sich neue Anbieter etablie-
ren. Da somit verschiedene Anbieter mit bislang unterschiedlichen Aufgaben in Betracht
kommen, erscheint eine Benennung bestimmter bereits existierender Dienste als aus-
schlieBliche Anbieter nicht gerechtfertigt. Um gleichwohl den Erfolg der Unterstiitzten Be-
schéaftigung zu sichern, ist es elementar, die Qualitat der Trager sicherzustellen.

Absatz 5 enthalt daher grundlegende Qualitdtsanforderungen fur die Trager. Dazu gehort
die konsequente Ausrichtung des Tragers auf die individuellen Bedurfnisse des behinder-
ten Menschen. Ein Tréger muss beispielsweise in der Lage sein, mehrere behinderte
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und unterschiedlichen Berufswiinschen
gleichzeitig zu qualifizieren. Wichtige Bedingung fiir eine erfolgreiche Arbeit des Tragers
ist die Qualifikation des Personals, die auf ambulante Unterstlitzung und Jobcoaching
ausgerichtet sein muss. Wesentlich ist auch ein Netzwerk vielfaltiger, systematisch aufge-
bauter Arbeitgeberkontakte, um auch tatsachlich individuell passende, betriebliche Quali-
fizierungsplatze akquirieren zu kénnen. Erforderliche sind ferner eine angemessene raum-
liche und sachliche Ausstattung und die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines Qua-
litatsmanagements.
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Zu Absatz 6

Eine Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 genannten Qualitdtsanforde-
rungen erfolgt in einer gemeinsamen Empfehlung. Dadurch soll ein einheitlich hohes Ni-
veau der Leistungserbringung erreicht werden. Gleichzeitig wird damit eine Vergleichbar-
keit des Leistungsangebots der Trager hergestellt. Bei der Formulierung einzelner Quali-
tatskriterien ist zu berticksichtigen, dass es Ziel des § 38a ist, bereits bestehende Modelle
Unterstltzter Beschaftigung in die Flache zu tragen. Ihr Niveau soll daher MaRRstab fur
neue Anbieter Unterstltzter Beschaftigung sein. Zudem sind bereits bestehende Quali-
tatskriterien hinsichtlich der Unterstitzten Beschaftigung, insbesondere des Europaischen
Dachverbandes Unterstitzte Beschéaftigung, zu beriicksichtigen.

Die gemeinsame Empfehlung kann auch Ausfiihrungen zur Zusammenarbeit der Leis-
tungstrager enthalten. Damit dient sie insbesondere der Ausgestaltung des Verfahrens
nach Absatz 4 im Falle eines Zustandigkeitswechsels. Sinnvolles Instrument ist insoweit
der Teilhabeplan. Er kann dazu beitragen, dass durch eine friihzeitige Vernetzung der
Leistungstrager die bestmdgliche Organisation der Unterstitzten Beschéftigung erreicht
wird, damit ein gegebenenfalls erforderlicher Wechsel des Leistungstragers beim Uber-
gang in die Berufsbegleitung ohne Nachteile fur den behinderten Menschen erfolgt.

Durch den Verweis auf 8 13 Abs. 6 und 7 wird klargestellt, dass der allgemeingtltige Rah-
men, in dem eine gemeinsame Empfehlung erarbeitet werden soll, auch fir die gemein-
same Empfehlung Unterstiitzte Beschéftigung gilt. Danach wird sie vereinbart im Rahmen
der Bundesarbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation unter Beteiligung der Verb&nde behin-
derter Menschen sowie der Spitzenverbdnde der Rehabilitationstrager. So ist eine hohe
Fachlichkeit garantiert. Kommt eine gemeinsame Empfehlung nicht zustande, kann das
Bundesministerium fir Arbeit und Soziales unter den Voraussetzungen des § 16 eine
Rechtsverordnung erlassen.

Zu Nummer 4 (8 40)

Die im Rahmen der Unterstitzten Beschéftigung durchgefihrte individuelle betriebliche
Qualifizierungsphase steht inhaltlich dem Berufsbildungsbereich einer Werkstatt fir be-
hinderte Menschen gleich. Wird wahrend der Qualifizierungsphase festgestellt, dass der
Rehabilitationsbedarf besser in einer Werkstatt fir behinderte Menschen gedeckt werden
kann und erfolgt der entsprechende Wechsel, ist daher eine volle Anrechnung auf Zeiten
des Berufsbildungsbereichs vorzunehmen.

Zu Nummer 5 (8 45)
Folgeanderung zu den Anderungen im Dritten Buch Sozialgesetzbuch.
Zu Nummer 6 (8 80)

Gemal 8 80 Abs. 9 erstellt und veroffentlicht die Bundesagentur fur Arbeit jahrlich eine
Ubersicht uber die Beschaftigungsquote schwerbehinderter Menschen bei den einzelnen
offentlichen Arbeitgebern. Diese erflllen ihre Beschéftigungspflicht seit Jahren tGiberdurch-
schnittlich. So lag die Beschaftigungsquote der 6ffentlichen Arbeitgeber im Jahr 2006 bei
5,9 Prozent. Nach den Erkenntnissen der Bundesagentur fur Arbeit setzt die Ubersicht
keine zusatzlichen Impulse zur Beschaftigung schwerbehinderter Menschen bei 6ffentli-
chen Arbeitgebern. Sie soll daher kiinftig entfallen. Damit wird auch ein Beitrag zum Biro-
kratieabbau geleistet.

Zu Nummer 7 (8 102)

Schon heute sind die Integrationsamter im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben fur die begleitende Hilfe im Arbeitsleben zustandig. Mit dieser Regelung wird
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klargestellt, dass auch die Berufsbegleitung im Rahmen der Unterstutzten Beschéftigung
fur schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen mit umfasst wird.

Zu Nummer 8 (8§ 145)

Durch Artikel 11 Nr. 2 a) aa) des Gesetzes zur Anderung des Bundesversorgungsgeset-
zes und anderer Vorschriften des Sozialen Entschadigungsrechts (BGBI. 2007 | S. 2904)
wurde u.a. § 145 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 redaktionell an zwischenzeitlich eingetretene Ande-
rungen anderer Vorschriften angepasst. Dabei sind versehentlich die Worter gestrichen
worden, die jetzt wieder eingefligt werden.

Zu Nummer 9 (8 151)

Es handelt sich um eine Klarstellung. Das fir die unentgeltliche Beférderung schwerbe-
hinderter Menschen im 6ffentlichen Personenverkehr geltende Erstattungsverfahren wur-
de durch das Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwal-
tungsvereinfachungsgesetz) vom 21. Méarz 2005 (BGBI. | S. 818) u.a. in § 148 Abs. 4
Nr. 1 SGB IX dahingehend gedndert, dass der Berechnung des landeseinheitlichen Vom-
hundertsatzes beziiglich der Bemessungsgrundlage fur die Prozentsatze nur die Halfte
der am Jahresende im Umlauf befindlichen Begleiter-Ausweise im Sinne des § 145 Abs.1
Satz 1 zu Grunde zu legen ist.

Mit der vorgesehenen Anderung wird klargestellt, dass die Bestimmung des § 151 hin-
sichtlich der Anzahl der zu berlicksichtigenden Begleiter-Ausweise nur in gleicher Weise
Anwendung finden kann, wie es die Vorschrift des § 148 Abs. 4 Nr. 1 vorgibt.

Zu Artikel 5 - Anderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

Die Regelung ermdglicht es den Integrationsamtern, fiir ihre Leistungen im Rahmen der
Unterstutzten Beschéaftigung Mittel der Schwerbehindertenausgleichsabgabe zu verwen-
den.

Zu Artikel 6 - Anderung der Werkstattenverordnung

Der Fachausschuss gibt vor der Aufnahme eines behinderten Menschen in eine Werkstatt
fur behinderte Menschen gegenuber dem zustandigen Rehabilitationstrager eine Stel-
lungnahme ab, ob der behinderte Mensch fiir seine Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen
der Werkstatt benétigt oder ob andere Teilhabeleistungen in Betracht kommen. Er soll
insbesondere beachten, ob Unterstiitzte Beschéaftigung im Einzelfall geeignet ist, den Re-
habilitationsbedarf zu decken. So wird sichergestellt, dass der behinderte Mensch die
Mafinahme erhalt, die seiner individuellen Situation am besten entspricht.

Zu Artikel 7 - Anderung der Aufwendungserstattungs-Verordnung

Im Rahmen des Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
vom 20. Dezember 2000 (BGBI. | S. 1827) ist bestimmt worden, dass behinderte Men-
schen, die im Anschluss an eine Beschaftigung in einer anerkannten Werkstatt fur behin-
derte Menschen in einem Integrationsprojekt im Sinne des § 132 Neuntes Buch Sozialge-
setzbuch beschaftigt werden, dort weiterhin nach den in der Werkstatt geltenden Rege-
lungen rentenversichert sind, d.h. dass mindestens ein Arbeitsentgelt in Hohe von 80 vom
Hundert der monatlichen Bezugsgréf3e zu Grunde gelegt wird (8 162 Nr. 2a Sechstes
Buch Sozialgesetzbuch, SGB VI). Den Beitrag, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen
dem tatsachlich gezahlten Arbeitsentgelt und dem Mindestentgelt entfallt, tragt der Trager
des Integrationsprojekts allein (8 168 Abs. 1 Nr. 2a SGB VI). Durch § 179 Abs. 1 Satz 3
SGB VI ist sichergestellt, dass der Bund dem Trager des Integrationsprojekts diesen Bei-
trag erstattet. Diese Regelungen gelten seit dem 1. Oktober 2000.
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Das Erstattungsverfahren soll wie schon das Verfahren zur Erstattung der Beitrage an
anerkannte Werkstatten fur behinderte Menschen nach 8 179 Abs. 1 Satz 1 SGB VI eben-
falls nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung erfolgen. Dies wird Uberwiegend be-
reits so praktiziert, ist aber nicht unstrittig. 8 180 SGB VI enthdlt in der seit dem 1. Januar
2008 geltenden Fassung hierzu die Ermachtigung, solche Regelungen in der Verordnung
auch fur die Erstattung an die Trager von Integrationsprojekten zu treffen. Indem das Er-
stattungsverfahren nunmehr geregelt wird, wird eine neue Informationspflicht fiir Integrati-
onsprojekte geschaffen, die zu geringen Burokratiekosten von unter 1.000 Euro pro Jahr
fuhren wird.

Zu Nummer 1 (8 1)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Erganzung der bisherigen Grundsatzvorschrift. Damit wird sichergestellt, dass auch die
Beitragserstattung an die Trager der Integrationsprojekte auf der Grundlage und nach den
Vorschriften dieser Verordnung erfolgt.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)
Folgeanderung.
Zu Nummer 2 (8§ 3) und 3 (8 4)

Es handelt sich um Folgeanderungen zu der Anderung in § 1 sowie um Anpassungen an
den heutigen Sprachgebrauch.

Zu Artikel 8 - Inkrafttreten
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
C. Finanzieller Teil

Fiur die Rehabilitationstrager ist durch die Unterstitzte Beschéaftigung nicht mit Mehrauf-
wendungen zu rechnen, da sich die Zahl der betroffenen behinderten Menschen durch die
neue Malnahme nicht &ndert. Im Wesentlichen wird es insbesondere bei der Bundes-
agentur fur Arbeit zu kostenneutralen Verschiebungen zwischen einzelnen Mal3nhahmen
kommen, wobei eine Tendenz zu Minderausgaben besteht, wenn die neue (ambulante)
MafRRnahme anstelle einer stationdren Malinahme bewilligt wird.

Bei dieser neuen MalRnahme muss sich erst Uber einen mehrjahrigen Zeitraum eine Tra-
gerlandschaft entwickeln, die dann auch eine gréf3ere Anzahl von Personen unterstiitzen
kann. Insgesamt muss mit einer Aufbauzeit von rund finf Jahren gerechnet werden. Nach
Ende der funfjahrigen Anlaufphase ist geplant, die ersten Auswirkungen zu evaluieren.

Der Vollzugsaufwand wird sich nicht andern, so dass es insoweit nicht zu zusétzlichen
Kosten kommen wird.

Bei den Landern wird es auf Seiten der Integrationsamter zu nicht quantifizierbaren Mehr-
aufwendungen kommen, sofern der behinderte Mensch nach Abschluss eines Arbeitsver-
trages noch weitere Berufsbegleitung bendtigt. Dem stehen jedoch auch Einsparungen
auf Landerseite gegeniber. Denn die Unterstiitzte Beschéftigung tragt dem gemeinsamen
Anliegen Rechnung, eine Beschaftigung in Werkstatten fir behinderte Menschen aus-
schlie3lich jenen Personen vorzubehalten, die aus behinderungsbedingten Grinden nur
dort am Arbeitsleben teilhaben kénnen. Unterstltzte Beschéftigung kann insoweit einen
Beitrag zur Reduzierung der Aufwendungen der Trager der Sozialhilfe fur Leistungen an
wesentlich behinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe leisten. Im Ergebnis
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stehen den Kosten fur die Berufsbegleitung also Einsparungen der Eingliederungshilfe
gegenuber.

D. Gleichstellungspolitische Gesetzesfolgenabschatzung

Von der Schaffung eines einheitlichen und bundesweit geltenden Fordertatbestands Un-
terstiitzte Beschaftigung werden gleichermalRen behinderte Frauen und Méanner mit be-
sonderem Unterstitzungsbedarf profitieren. Zu beachten ist, dass Unterstitzte Beschafti-
gung eine neue Maflinahme des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist. Das Neunte Buch
fordert generell, dass den besonderen Bedurfnissen behinderter und von Behinderung
bedrohter Frauen Rechnung zu tragen ist (8 1 Satz 2 SGB IX). Dies gilt daher auch bei
der Unterstiutzten Beschaftigung. Zudem sind bei der Vorbereitung Gemeinsamer Emp-
fehlungen, wie sie auch im Rahmen Unterstitzter Beschaftigung vorgesehen ist, u.a. die
Interessenvertretungen behinderter Frauen zu beteiligen (8§ 13 Abs. 6 SGB IX). Insgesamt
ist damit gewahrleistet, dass bei der Durchfihrung der Unterstitzten Beschaftigung die
Interessen behinderter Frauen angemessen bericksichtigt werden.



	Link: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
	> Kommentarwerkzeug ein/ausblenden
	> Kommentare-Fenster ein/ausblenden

	> Anzeige Doppelseiten
	> Anzeige Einzelseite Fenstergröße
	> Anzeige Fensterbreite, fortlaufend
	Entwurf eines Gesetzes zur Einführung Unterstützter Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
	Gesetzentwurf 
	A. Problem und Ziel 
	B. Lösung 
	C. Alternativen 
	D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffe
	E. Sonstige Kosten 
	F. Bürokratiekosten 

	Entwurf für ein Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung
	Artikel 1 .Änderung des Dritten Buches S
	Artikel 2 .Änderung des Sechsten Buches 
	Artikel 3 .Änderung des Siebten Buches S
	Artikel 4 .Änderung des Neunten Buches S
	Artikel 5 Änderung der Schwerbehinderten
	Artikel 6 Änderung der Werkstättenverord
	Artikel 7 Änderung der Aufwendungserstat
	Artikel 8 .Inkrafttreten .

	Begründung 
	A. Allgemeiner Teil 
	B. Besonderer Teil 
	Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 
	Zu Nummer 2 (§ 3) 
	Zu Nummer 3 (§ 162) 
	Zu Nummer 4 (§ 168) 
	Zu Absatz 2 
	Zu Absatz 3 
	Zu Absatz 4 
	Zu Absatz 5 
	Zu Absatz 6 
	Zu Nummer 4 (§ 40) 
	Zu Nummer 6 (§ 80) 
	Zu Nummer 7 (§ 102) 
	Zu Nummer 9 (§ 151) 
	Zu Nummer 1 (§ 1) 
	Zu Buchstabe b (Absatz 2) 
	Zu Artikel 8 - Inkrafttreten 

	C. Finanzieller Teil 
	D. Gleichstellungspolitische Gesetzesfol



	InfoAusfüllhinweisSehende: 


